
DIE UNTERSUCHUNGEN IN SCHWENOW 
und an weiteren acht FastWOOD-Flächen be-
legen, dass mehrjährige Rotationszeiten (min-
destens fünf Jahre) den durchschnittlichen jähr-
lichen Gesamtzuwachs (dGZ) erhöhen. Erst 
diese Rotationszeit ermöglicht den Einsatz wirt-
schaftlicher Erntetechnologie und kann zu ei-
nem positiven Betriebsergebnis  führen. Eine 
lohnende Bewirtschaftung in kürzeren Um-
triebszeiten (30 bis 60 Jahre) ist möglich.

WALDBAULICH EMPFIEHLT SICH, ein 
kombiniertes  Bewirtschaftungssystem  aufzu-
bauen. Vor dem Erreichen des Bestandesalters 
von zehn Jahren sollten Zukunftsbaum-Anwär-
ter (Z-Baumanwärter) ausgewählt und durch 
das »Auskesseln« von ihren direkten Bedrän-
gern freigestellt werden. Sie dienen als Wert-
träger insbesondere zur Erziehung von quali-
tativ  hochwertigen  Einzelstämmen.  Für  den 
verbleibenden  Nebenbestand  ist  übergangs-
weise eine energetische Nutzung in Rotations-
zeiträumen von mindestens zehn Jahren und 
später auch eine stoffl iche Nutzung (für Pfähle 
oder Industrieholz) sinnvoll.

DER NUTZUNGSZEITPUNKT  des  zu  verjüngenden  Ausgangsbestandes 
hängt ab von dessen Qualität und Alter. Je höher die Qualität und je geringer die 
Gefahr von Stammfäule, desto später muss der Bestand verjüngt werden. Für eine 
frühere Nutzung und einen waldbaulichen Neuanfang sprechen Bestände schlech-
ter Qualität.

BEI NICHT ANGEPASSTEN WILDBESTÄNDEN ist zumindest ein kurzfris-
tiger Wildschutz zu gewährleisten, beispielsweise mit Drahtgefl echt, Hordengatter 
oder mit zugelassenem chemischem Wildverbiss-Schutz.

AUF STANDORTEN MIT GERINGER NÄHRKRAFT und sichtbarer Gras-
konkurrenz auf Nachbarfl ächen ist dafür Sorge zu tragen, dass sich der Aufwuchs 
bestehend aus Stockausschlag und Wurzelbrut möglichst gleichmäßig auf der Flä-
che etabliert. So ist es möglich, zu starken Graswuchs und daraus entstehenden 
Mäusefraß zu verhindern.

FORSTGESETZLICH VERANKERTE MINDEST-STANDARDS, beispiels-
weise zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit (§§ 1 und 11 BWaldG) oder zur Einstufung 
niederwaldartig  behandelter Bestände als Kurzumtriebsplantagen  (§  2 BWaldG), 
aber auch Zertifi zierungskriterien (FSC, PEFC) sprechen gegen eine aktive Erwei-
terung der bisherigen Robinien-Anbaufl äche. Ebenso können solche Bewirtschaf-
tungsmodelle mit den Grundsätzen eines multifunktionalen, ökologisch begründeten 
Waldbaus kollidieren und stoßen daher vielfach auf Ablehnung.

DENNOCH GEHÖRT DIE ROBINIE IN BRANDENBURG inzwischen zum 
typischen Landschafts-  und Waldbild. So gilt es, für bestehende und sich in natür-
licher Ausbreitung befi ndliche Robinienbestände wertschöpfende Bewirtschaftungs-
verfahren anzuwenden.

ZUSAMMENFASSUNG
AUSBLICK UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE PRAXIS
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